
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/05/26 KUVS-
724/1/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1994

Rechtssatz

Enthält die Au/orderung zur Lenkerbekanntgabe keinen Hinweis darauf, bezüglich welches Kraftfahrzeuges

(Kennzeichen des Kfz wurde nicht angeführt) der Beschuldigte Lenkerauskunft erteilen sollte und ist der Au/orderung

nicht zu entnehmen, daß der Beschuldigte vom Zulassungsbesitzer als Auskunftsp:ichtiger benannt wurde, so

entspricht diese Au/orderung zur Lenkerauskunft nicht den Gesetzeswortlaut des § 103 Abs 2 KFG, so daß sich der

Beschuldigte durch die Nichterteilung der geforderten Auskunft nicht strafbar machen konnte (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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